
Fahrraddiebstahl-Schadenanzeige

Versicherungsnehmer – Vorname, Zuname, Straße, Nr., PLZ, Ort 

Vermittler-Nr. Versicherungsschein-Nr. Schaden-Nr.  

     
  





Schadentag 

Schadensort 

Sicherung 

Wann wurde das Fahrrad am 

Schadensort abgestellt?  

     Tag                Uhrzeit 

Wann wurde der Diebstahl 

bemerkt? 

    Tag               Uhrzeit 

Wie war das Fahrrad gegen Abhandenkommen gesichert? Art des 

Schlosses?

Wo war das Fahrrad abgestellt? Bitte genaue Ortsbezeichnung  

  im Freien 

  in einem verschlossenen Raum 

Nähere Bezeichnung des Raumes Art der Einbruchsspuren 

Daten des 

gestohlenen 

Fahrrads 

Beschreibung des Fahrrades-Bitte Fahrradpass beifügen – 

  Herrenrad    Damenrad     Jugendrad     Kinderrad 

  Sportrad     Rennrad      Klapprad    _________  

Kaufdatum Bitte Belege beifügen! Kaufpreis ,   

Wiederbeschaffungspreis in EUR? 

Marke, Nr. des Rahmens, Farbe des Rahmens, Anzahl der Gänge 

Besonderheiten

Eigentümer Eigentümer des Fahrrads Lebt der Eigentümer mit Ihnen in häuslicher  

Gemeinschaft? 

  ja           nein  

Polizeiliche 

Meldung 

Der Diebstahl wurde angezeigt 

am    bei Polizeidienststelle: 

Weitere 

Versicherung 

Weitere Versicherung für das Fahrrad bei einer anderen Gesellschaft, Hausrat- oder Fahrradversicherung? 

Wenn ja Anschrift der Gesellschaft, Versicherungsschein-Nr. 

  ja    nein  

Frühere 

Schäden 

Frühere Fahrraddiebstahlschäden des Versicherungsnehmers? 

Wenn ja, Entschädigung durch- Anschrift der Gesellschaft- Entschädigungsbetrag in EUR:   

 ja        nein  

Bitte unterrichten Sie uns unverzüglich, falls das gestohlene Fahrrad wieder beigebracht wird. 

Wichtiger Hinweis: 

Wenn Sie das Formular nicht selbst ausgefüllt haben, prüfen Sie bitte vor Unterzeichnung, ob die Eintragungen zutreffend und vollständig sind. Vorstehende Angaben 

sind wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht.  Bewusst unwahre oder unvollständige Angaben können auch dann zum Verlust des Versicherungsschutzes 

führen, wenn dem Versicherer daraus kein Nachteil erwächst. 

Ort, Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers 
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Belehrung nach § 28Abs. 4 VVG 

Verletzung von Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe. 

 

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten 

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt 

des Versicherungsfalles verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des 

Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist 

(Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit 

ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sind 

(Aufklärungsobliegenheiten). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung 

stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann. 

 

Leistungsfreiheit 
 

→ Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht 

wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht 

zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen 

Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht 

vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres 

Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 

Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt haben. 

 

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung 

von Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass 

die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung der 

Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. 

 

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von 

Belegen arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei. 

 

Hinweis 

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch 

dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 

 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen habe und auf die 
Rechtsfolgen hingewiesen wurde. 
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Bestätigung der  zuständigen Polizeidienststelle  
 

Der umseitig geschilderte Fahrraddiebstahl-Schaden ist registriert als 

 

 

_____________________________________         gemäß § ___________ StGB 

 

 

Tagebuch-Nr.                                                    Datum und Unterschrift des Sachbearbeiters 

 

 

 

 

 

Bescheinigung des örtlichen Fundaments                                                                                                 
 
Das umseitig beschriebene Fahrrad ist noch nicht als Fundsache hier abgegeben worden. 

 

 

                                                                        Datum und Unterschrift des Sachbearbeiters 
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